
Anmerkung: Die Gemeinde Everswinkel beabsichtigt mit diesem Konzept über 

100 Wohneinheiten auszuweisen, obwohl keinerlei Angaben über die zu erwar-

tende Bevölkerungsentwicklung und den zukünftigen Wohnbedarf vorliegen.  

 

Ein nach dem OVG-Urteil erstelltes Wohnungsbedarfsgutachten kommt zu dem 

Ergebnis, dass bis zum Jahr 2030 lediglich ein Wohnungsneubaubedarf von 17 

Wohneinheiten für die ortsansässige Bevölkerung besteht.  
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Planungsidee: Büro für Stadtplanung und Kommunalberatung Tischmann und Schrooten 

 
 

 
 

 

                                                 
1
 Gemeinde Everswinkel, Anlage 2.2  zur Niederschrift der Sitzung des Bezirksausschusses vom 24.03.2009. 

 



 

 
 

 

 


